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Neuregelung der Nacht-, Sonntags-
und Schichtarbeit vorgeschlagen:

Zusatzliche Frei-
tage und medizi-
nische Betreuung

Von Von Dani Nordmann, SGB-Sekretar und Ausschussmitglied

Gleichzeitig mit dem Aufkiinden des
Ubereinkommens 89 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation beschloss
der Bundesrat eine an der Gleichstel-
lung orientierte Revision des Arbeits-
gesetzes. Ein Ausschuss der Eidge-
nossischen Arbeitskommission hat in
der Zwischenzeit ein mégliches Kom-
promisspaket ausgearbeitet. Nacht-
und Sonntagsarbeitende sollen die-
sem zufoige zusatzliche bezahite
Freitage und die Moglichkeit arbeits-
medizinischer Betreuung erhalten.
Die bewilligungsfreie Arbeitszeit soll
von heute 14 bis 15 auf 17 Stunden pro
Tag verlangert werden. Durftig sind
die Vorschriften fiir Nachtarbeitende
mit Familienpflichten, bescheiden die
Verbesserungen fiir nachtarbeitende
Frauen. Dies einige markante Punkte
der hier vorgesteliten zentralen In-
halte.

Menschen, die regelmassig nachts zwi-
schen 23.00 und 6.00 Uhr oder sonntags
arbeiten, sollen unbesehen der gesetzli-
chen Hoéchstarbeitszeit und der gesetz-
lichen und vertraglichen Ferienregelung
zusétzliche, bezahlte Freitage erhalten:
Pro gearbeitete Stunde soll ein Zeitzu-
schlag von mindestens 10% gelten. Fiir
Arbeitnehmer im Wechselschichtbetrieb
mit Nachtschicht wiirde dies mehr als 6
zusétzliche bezahlte Freitage im Jahr
bringen (52 bis 62 zusétzliche Stunden
Freizeit, je nachdem, ob sieinden Nacht-
schichtwochen fuinf oder sechs Nachte
arbeiten). Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, welche ununterbrochen
Nachtarbeit leisten, sollen bei einer Ar-

beitswoche von 5 Nachten 168 zuséatzli-
che Stunden bezahlte Freizeit erhalten,
was rund 21 zusétzlichen Freitagen ent-
spricht.

Ausstieg aus der
Nachtarbeit

Die Nachtarbeitenden kénnen nach dem
Revisionsentwurf neu zulasten des Ar-
beitgebers ihre Gesundheit untersuchen
und sich gesundheitlich beraten lassen.
Ergibt eine solche Untersuchung, dass
die nachtarbeitende Person flir diese Ar-
beitszeit voribergehend oder dauernd
untauglichist, soll der Arbeitgeber zuerst
nach einer Versetzungsméglichkeit in
die Tagarbeit suchen. Wird eine solche
nicht gefunden, sind diese Arbeitnenmer
gleich zu behandeln wie erkrankte An-
gestellte, nicht nur was die Lohnzahlung,
sondern auch was den Kindigungs-
schutz betrifft.

Meldepflicht statt
Bewilligungen

Bei den Nacht- und Schichtarbeitsre-
gelungen sind jedoch nicht nur Ver-
besserungen, sondern auch Flexibili-
sierungen vorgesehen. So soll die ge-
nerelle 12-Stunden-Schicht erméglicht
werden, wenn dafiir die einzelne Per-
son nur drei von sieben aufeinander-
folgenden N&achten arbeitet. Verzichtet
werden soll auf ein generelles Verbot
der Dauernachtarbeit. Diese Anderun-
gen fir die nachts und sonntags Ar-
beitenden soll erganzt werden durch

vereinfachte Méglichkeiten verlangerter
Tages- oder Zweischichtarbeit. Heute
braucht ein Unternehmen, welches
zwischen 20 und 23 Uhr Angestellte
beschéftigen will, eine Bewilligung.
Diese Formalitat, die im Gegensatz zur
eigentlichen  Nachtarbeitsbewilligung
keine tatsadchliche Hirde darstellt (die
Bewilligung wird auf Nachweis des ein-
fachen Bedurfnisses hin erteilt), soll ab-
geschafft werden. Ubrigbleiben wirde
nur eine Meldepflicht. Das Nachtar-
beitsverbot mit Bewilligungsvorbehalt
soll neu nur noch fur die Zeit zwischen
23.00 und 6.00 Uhr gelten. Gleichzei-
tig wurde das BIGA neu zustédndig fir
alle Bewilligungen dieser Kernnacht,
auch der Dienstleistungsbranchen, so-
fern diese nicht bereits heute Uber die
Verordnung |l des Arbeitsgesetzes von
der Bewilligungspflicht ausgenommen
werden.

Kein eigentlicher Schutz
fir Familienpflichtige

Beinahe nichts bringt der Revisionsent-
wurf fur die Situation der Arbeitnehmer
mit Familienpflichten. Vorgeschlagen
sind minimale Regelungen im Zusam-

Auf dem Weg zur Frauen-
nachtarbeit in der Industrie

Der Bundesrat kundigte Ende Fe-
bruar 1992 auf Ende Februar 1993
das Ubereinkommen 89 der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation. Dieses
beinhaltet ein fast absolutes Verbot
der Frauennachtarbeit in - Industrie
und Iim verarbeitenden Gewerbe.

Gleichzeitig beschloss die Landes-
regierung, dass vor der Einfuhrung
der Frauennachtarbeit in diesen Sek-

toren das Arbeitsgesetz revidiert urg
alle dem Gleichstellungsgebot der
Bundesverfassung widersprechen-
den. Regelungen geandert werden |
mussten. Die. Revision hatte gleich-
zeitig auch die Arbeitsbedingungen
fur alle in der Nacht Tatigen zu ver-
bessern. Auf die bestehende Mog-
lichkeit, die Frauennachtarbeit Uber
den Verordnungsweg :einzuftihren,
hat der Bundesrat mehrmals aus-
drucklich verzichtet.




menhang mit der Arbeitszeiteinteilung:
die Mébglichkeit, Uberzeit- und Hilfs-
arbeit (die gesetzliche Héchstarbeitszeit
Ubersteigende Zeit) abzulehnen. Dies
muss aber von den Familienpflichtigen
im Einzelfall durchgesetzt werden, und
das bei ihrer bereits schwierigen Situa-
tion im Betrieb.

Schutz der Integritit
statt der Sittlichkeit

Etwas besser — aber auch mager - sind
die Vorschldge im Zusammenhang mit
der Situation der erwerbstatigen Frau-
en ausgefallen. Ein eigentlicher Durch-
bruch konnte mit dem Vorschlag der
Schaffung eines &ffentlich-rechtlichen
Schutzes gegen sexuelle Belastung ge-
schaffen werden. Der spezielle Schutz
der Sittlichkeit fur Frauen soll ersetzt
werden durch den generellen Schutz
der Integritdt der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Dies wiirde sowohl
sexuelle als auch rassische oder reli-
gibse Beldstigungen umfassen.

Weiterhin soll méglich sein, auf dem Ver-
ordnungsweg die Beschiftigung von
Frauen mit bestimmten Arbeiten zu un-
tersagen oder von Voraussetzungen ab-
héngig zu machen. Gedacht wird hier an
Arbeiten, welche aufgrund der konstitu-
tionellen Voraussetzungen der Frauen
speziell problematisch sind, beispiels-
weise Arbeiten mit starken Erschiitte-
rungen, Arbeiten in extremer Kilte oder
das Heben gewisser Gewichte.

Ausbau des Schutzes
fiir Schwangere

Neugestaltet werden sollen die Vor-
schriften Uber die Beschiftigung bei
Schwangerschaft und nach der Geburt
der Kinder. Grundséatzlich sollen
schwangere und stillende Miitter so
lange im Erwerbsleben verbleiben kon-
nen, wie es aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Situation und der Gesundheit des
werdenden Lebens oder des Babys
méglich ist. Die Arbeitsbedingungen
sind dafiir entsprechend anzupassen.
Verlassen konnen sollen Schwangere
die Arbeit auf blosse Anzeige hin.

Nachtarbeitenden Frauen soll acht Wo-

11993

Zeit ist Mensch - und diirftig bleiben einige der vorgeschiagenen
Verbesserungen

chen vor und nach der Niederkunft eine
gleichwertige Arbeit zwischen 6.00 und
20.00 angeboten werden missen, an-
sonsten sie der Arbeitgeber — unter Auf-
rechterhaltung der Lohnzahlungspflicht
- nicht mehr beschéftigen kénnen soll.
Dieselbe Regelung soll auch fir die
ganze Zeit der Schwangerschaft und bis
zur 16. Woche nach der Geburt gelten,
wenn dies mit einem &rztlichen Zeugnis
aufgrund der Gesundheit der Mutter oder
des Kindes angezeigtist. Angesichts des
immer noch fehlenden Mutterschafts-
versicherungsgesetzes stellt die Sicher-
stellung der erwahnten Lohnzahlungs-
pflicht ein Problem dar. Der Ausschuss

Ein moglicher Kompromiss
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einigte sich auf eine Ubergangslésung.
Die Lohnzahlungspflicht soll demnach
fur nachts arbeitende Frauen bei den be-
schriebenen Tatbestanden tiber eine Re-
gelung im Obligationenrecht festge-
schriebenwerden, bis die Regelungin ein
Gesetz iber die Mutterschaftsversiche-
rung Uberfiihrt werden kann.

Brisanz birgt einmal mehr die Frage,
was nach einer solchen Gesetzesrevi-
sion mit den Ausnahmeregelungen der
Verordnung Il geschehen soll. Gewisse
gewerbliche Kreise im Dienstleistungs-
sektor sdhen es wohl am liebsten,
wenn fir sie die Zeitzuschldge iiber
diese Verordnung wieder ausser Kraft
gesetzt wirden, die Arbeitnehmer-
organisationen verlangen das Ver-
schwinden dieses Dauerprovisoriums
aus den sechziger Jahren. Unakzepta-
bel wére auf jeden Fall, wenn mittels
dieser Verordnung arbeitspolitische
Fortschritte fir weite Teile der Dienst-
leistungsbranche ausser Kraft gesetzt
wirden. Damit wirde im nachhinein
die zentrale Vorgabe des Bundesrates
gestrichen, der mit der EinfUhrung der
Frauennachtarbeit in der Industrie die
Nachtarbeitsbedingungen aller Be-
schiéftigten verbessern will.




	Neuregelung der Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit vorgeschlagen : zusätzliche Freitage und medizinische Betreuung

